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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1975

Norm

EO §145

EO §171 Z5

RSchO §31 Abs2

Rechtssatz

Die Genehmigung der Versteigerungsbedingungen ist nicht von der Rechtskraft des Beschlusses abhängig, mit dem

über die Einwendungen gegen den Schätzwert entschieden wird. Der Bekanntgabe des Schätzwertes in den

Versteigerungsbedingungen kommt für sich allein keine materielle Rechtskraftwirkung zu.
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